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Charter-Kautionsversicherung 

1. Versicherungsgrundlage: Als Grundlage für die Charter-Kautions-Versicherung gelten die „Besonderen Bedingungen für die Kasko-

Versicherung von Wassersportfahrzeugen 

2. Versichert ist der teilweise oder der völlige Einbehalt der Kaution durch den Eigner/Vercharterer infolge von: Verlust oder 

Beschädigung des gecharterten Schiffs durch ein Ereignis gem. § 4(1) der „Besonderen Bedingungen für die Kasko-Versicherung von 

Wassersportfahrzeugen  

3. Ersetzt wird: Die Rückerstattung der Kaution, wenn durch ein oben angeführtes versichertes Ereignis die Rückerstattung der Kaution durch 

den Eigner/Vercharterer teilweise oder ganz entfällt. 

Die Leistung des Versicherers ist in allen Fällen mit der Versicherungssumme limitiert 
 

Weitere Erklärungen und Hinweise 

Rechtsgrundlagen 

Bei Beantragung verschiedener Sparten handelt es sich um Anträge zu rechtlich selbstständigen Verträgen. Die Rechtsgrundlagen für die 

einzelnen beantragten Sparten sind die derzeit geltenden Tarifbestimmungen, die Versicherungsbedingungen sowie das 

Versicherungsvertragsgesetz. Es ist österreichisches Recht anzuwenden. 

Antragsbindungsfrist 

Ist eine andere Bindungsfrist nicht im Einzelnen ausgehandelt, so ist 

der Antragsteller an den Antrag sechs Wochen gebunden. 

Beginn des Versicherungsschutzes 

Die Antragstellung begründet noch keinen Versicherungsvertrag und keinen Versicherungsschutz. Erst mit Zugang der Police oder einer 

gesonderten Annahmeerklärung beim Versicherungsnehmer kommt es zum Abschluss des Versicherungsvertrags. Versicherungsschutz vor 

Vertragsabschluss besteht nur bei Zusage einer vorläufigen Deckung in dem vom Versicherer zugesagten Umfang. 

Weitere Informationen zum Rücktritt 

Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn Sie und wir den Vertrag voll erfüllt und Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben. Voll erfüllt ist unsererseits 

der Vertrag, wenn wir entweder im Fall eines versicherten Ereignisses unsere Entschädigung geleistet haben oder die Zeit zwischen Beginn 

des Sofortschutzes und dem beantragten Ende der Versicherung verstrichen ist. 

Im Fall, dass sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Rücktrittsfrist beginnt, gilt: Bei einem 

wirksamen Rücktritt endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil der Prämie, der auf die Zeit entfällt, für die sie wegen der 

Kündigung keinen Versicherungsschutz hatten. Sie erteilen Ihre ausdrückliche Zustimmung zum Beginn des Versicherungsschutzes dadurch, 

dass Sie die Versicherung mit Sofortschutz beantragen. Im Fall des Rücktritts haben Sie eine von uns erbrachte Entschädigungsleistung zu 

erstatten. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfällt, können wir in diesem Fall einbehalten. Die Erstattungen 

durch Sie und uns haben unverzüglich, spätestens aber 30 Tage nach Zugang der Rücktrittserklärung bei uns zu erfolgen. Wen Sie Ihr 

Rücktrittsrecht nicht ausüben, gilt der Vertrag auf die vereinbarte Laufzeit abgeschlossen. 

Verantwortlichkeit für den Antrag 

Für die Richtigkeit aller Angaben ist der Antragsteller allein verantwortlich, auch wenn er den Antrag nicht selbst ausgefüllt hat. Der Vermittler darf 

über die Bedeutung von Antragsfragen oder Erkrankungen keine verbindlichen Erklärungen abgeben und er kann keine verbindlichen Zusagen 

machen. Alle Angaben müssen in geschriebener Form in das Antragsformular aufgenommen werden. Besondere Vereinbarungen und 

Vorbehalte bedürfen der Bestätigung des Versicherers in geschriebener Form. Die Erklärungen, Informationen und Anfragen mit einem 

Datenschutzbezug sind in der Regel an keine bestimmte Form gebunden, solange die Datenschutzgrundverordnung oder das Datenschutzgesetz 

idgF keine gesonderte Form vorschreibt. Der Antragsteller erklärt, dass alle Fragen, insbesondere jene nach den gefahrerheblichen Umständen, 

wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet wurden und die in diesem Formular niedergeschriebenen Angaben richtig sind. Er nimmt zur 

Kenntnis, dass eine unrichtige Angabe den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben kann. 

Art der Vertriebsvergütung 

Der Berater erhält für die Vermittlung des Versicherungsvertrages eine 

Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist. 

Aufsichtsbehörde 

Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien. 
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Beschwerdestellen 

Ihre Beschwerden können Kunden an UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, richten, auch per E-Mail 

info@uniqa.at. Eine Beschwerde wird von uns unverzüglich der für die Bearbeitung eingesetzten Person zugewiesen. Zu jeder Beschwerde 

werden wir binnen zwei Wochen eine Stellungnahme abgeben. 

Sie können sich aber auch an den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien, E-Mail: 
info@vvo.at, wenden. Sollte es sich beim Vertrag um ein Verbrauchergeschäft handeln, können Sie sich auch an die Schlichtungsstelle für 
Verbrauchergeschäfte, Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Wien, E-Mail: office@verbraucherschlichtung.at und an die Beschwerdestelle des 
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien, E-Mail: 
versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at wenden. Im Falle einer Beschwerde mit einem Datenschutzbezug können Sie sich an den 
Datenschutzbeauftragten von UNIQA Österreich Versicherungen AG, E-Mail: datenschutz@uniqa.at, wenden. Zusätzlich haben Sie eine 
Beschwerdemöglichkeit bei der österreichischen Datenschutzbehörde: Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 
Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at. Unabhängig davon besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten. 
 

Datenschutzhinweise für Versicherungsverträge 

1. Wer ist für den Umgang mit Ihren Daten verantwortlich? 

1.1. UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, Telefon: +43 50677 670, E-Mail Adresse: info@ uniqa.at 

(„UNIQA“, „wir“, „uns“) ist verantwortlich, Ihre personenbezogenen Daten ausreichend zu schützen. UNIQA beachtet deshalb alle 

Rechtsvorschriften zum Schutz, zum rechtmäßigen Umgang und zur Geheimhaltung personenbezogener Daten, sowie zur 

Datensicherheit. 

1.2. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten wie es in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Datenschutzgesetz 

(DSG), den besonderen Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) und allen weiteren maßgeblichen Gesetzen 

vorgeschrieben ist. 

1.3. Gerne erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@uniqa.at. 

2. Aus welchem Grund und zu welchem Zweck darf UNIQA Ihre Daten verarbeiten? 

2.1. Vertragserfüllung und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen: Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art 6 

Abs 1 lit b DSGVO sowie den anwendbaren Sonderbestimmungen für die Verarbeitung von besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten (wie insbesondere Ihre Gesundheitsdaten) gemäß Art 9 Abs 2 lit g und h sowie Abs 4 DSGVO iVm §§ 

11a ff VersVG, 

 zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos 

 zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen der Versicherungsvertrag abgeschlossen bzw. eine Vertragsänderung 

durchgeführt werden kann 

 zur Offert- und Antragsbearbeitung 

 zur Vertragserstellung 

 ab einem aufrechten Versicherungsvertrag für seine Durchführung, Erfüllung (inkl Prämieninkasso), Verwaltung, 

Rechnungslegung, Schadensermittlung, Beauskunftung im Rahmen der Leistungsabwicklung und Prüfung, ob Sie Anspruch auf 

Leistung haben 

 zur laufenden Kundenbetreuung-und Beauskunftung 

 zur Verwaltung von Stammdaten- und Vertragsdatenänderungen 

 bei fondsgebundenen Produkten für die Fondsverwaltung 

 zur Administration des Zulassungsgeschäfts als beliehene Zulassungs- bzw. Anmeldestelle für die An- und Abmeldung eines KFZ. 

Der Abschluss und die Erfüllung des jeweiligen Versicherungsvertrages sind nur möglich, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten können. Geben Sie uns die notwendigen Daten nicht an, kann kein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. 
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2.2. Auch im berechtigen Interesse von UNIQA oder einem Dritten können Ihre Daten verarbeitet werden. Vor allem gemäß Art 6 

Abs 1 lit f DSGVO für: 

 Risikobeurteilung, Ausgleich der von uns übernommenen Risiken und Sicherstellung der Erfüllung Ihrer Ansprüche 

 Erstellung von Statistiken zur Entwicklung neuer Tarife, Kundenbetreuung, Offert- und Antragsbearbeitung, Vertragsverwaltung und 

Leistungserbringung, Risikominimierung 

 Einholen von Bonitätsauskünften, um insbesondere bei langfristigen Investitionen das Ausfallsrisiko vorab zu minimieren 

 Laufende Verbesserung unserer Prozesse, um hohe Beratungs-und Betreuungsqualität nachhaltig zu gewährleisten 

 Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei Leistungsprüfung und bei der Bekämpfung von Versiche-

rungsmissbrauch. Zur Erfüllung dieser Zwecke im Rahmen der Personenversicherung (wie Lebensversicherung) kann UNIQA Ihre 

personenbezogenen Daten mit dem Zentralen Informationssystem der Versicherungswirtschaft (ZIS) austauschen. Nähere 

Informationen zu dem vom Verband der Versicherungsunternehmer geführten Informationssystem finden Sie unter Punkt 3.7. dieses 

Dokumentes. Im Rahmen des KFZ-Haftpflichtvertrages überprüft UNIQA Informationen über den Schadenverlauf des 

Kraftfahrzeughaftpflichtvertrages bzw. die korrekte Einstufung im Bonus-Malus System, um die Prämie nach Maßgabe des 

Schadenverlaufes berechnen zu können. 

 den Zweck „Compliance“. Darunter ist die Konformität mit gesetzlichen und anderen Anforderungen, wie etwa ESt- und 

Sozialversicherungsabzüge, Aufzeichnungs-/Berichtsverpflichtungen, Audits, Konformität mit Überprüfungen durch 

Regierung/Behörden, Reaktion auf Rechtsprozesse, Verfolgung gesetzlicher Rechte/Abhilfen, Verteidigung bei Rechtsstreitig-

keiten, Verwaltung interner Beschwerden/Ansprüche, Untersuchungen und konformes Verhalten mit Strategien/Verfahrensweisen 

zu verstehen. 

 Erfassung Ihrer Unterschriftsmerkmale im Anlassfall (insbesondere bei elektronischer Unterschrift) und Hinterlegung bei einem 

gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichteten Notar zum Zweck der Geltendmachung und Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten. Dazu nutzen wir insbesondere Datenanalysen, um Hinweise zu erkennen, die auf 

Versicherungsmissbrauch hindeuten. 

 Marktforschung wie Zufriedenheitsumfragen und Studien zu erbrachten Dienstleistungen und zur Beratung und Direktmarketing, 

sofern als Ergebnis einer Interessenabwägung die jeweiligen Marktforschungs- oder Direktmarketingaktivitäten als eine einem 

berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden kann. Ansonsten werden wir Ihre Daten für diese Zwecke nur mit 

Ihrer gesonderten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung verwenden. 

 

 Profiling im Rahmen des Direktmarketings für eine zielgerichtete relevante Ansprache, Zielgruppen- und Produktselektion sowie für 

die Berücksichtigung der tariflichen Vorgaben und vertraglichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Produktes 

 Planung, Durchführung und Dokumentation interner Revisionsmaßnahmen sowie forensischer Analysen zur Sicherstellung 

kontinuierlicher Verbesserung unserer Geschäftsprozesse und Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen 

 Die Gewährleistung der IT Sicherheit und des IT Betriebs, Durchführung von Belastungstests, Entwicklung von neuen sowie 

Adaptierung der bestehenden Produkte und Systeme, Migration von Daten zur Sicherstellung der Tragfähigkeit und Integrität der 

Systeme und damit im weiteren Sinn auch der verarbeiteten Daten. Dabei werden die angegebenen personenbezogenen Daten 

vorwiegend für Tests verwendet, wo dies nicht mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand auf Basis von anonymen Daten erfolgen 

kann, wobei die Datensicherheit gemäß Art 32 DSGVO selbstverständlich durchgehend gewährleistet ist. 

2.3. Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen: UNIQA hat gesetzliche Verpflichtungen z.B. aufsichtsrechtliche Vorgaben, Bera-

tungspflichten, sowie steuer- oder unternehmensrechtliche Vorgaben. Damit wir diese erfüllen können, verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO ausschließlich in dem vom jeweiligen Gesetz erforderlichen Umfang. 

UNIQA hat nach Vorgabe des Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) die Identität von Kunden oder von wirtschaftlichen 

Eigentümern oder allfälligen Treugebern von Kunden festzustellen und zu prüfen, den Zweck und die Art der vom Kunden angestrebten 

Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die 

Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Ausgehend davon hat 

UNIQA insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die personenbezogene Daten des Kunden bzw der 

wirtschaftlichen Eigentümer oder Treugeber enthalten und für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind, und 

die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die ebenfalls personenbezogene Daten des Kunden bzw der wirtschaftlichen Eigentümer 

oder Treugeber enthalten und für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. Personenbezogene Daten, die 

von UNIQA ausschließlich auf Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismus-

finanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Diese 

personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden. 
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2.4. Einwilligung: Wir holen Ihre Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO ein, sofern keiner der oben unter Punkt 2.1 bis 2.3 

dargestellten Rechtfertigungsgründe vorliegt. Dabei werden wir etwaige zusätzliche Vorschriften (einschließlich 

Telekommunikationsgesetz) selbstverständlich vollumfänglich beachten. Ihre freiwillige und jederzeit widerrufbare Einwilligung be-

nötigt UNIQA vor allem für die elektronische oder telefonische Kontaktaufnahme zu Werbezwecken im Sinne des 

Telekommunikationsgesetzes, allfällige Gesprächsaufzeichnung beim telefonischen Kontakt oder bei Ermittlung Ihrer 

Gesundheitsdaten  

bei Dritten wie Ärzten oder Krankenanstalten gemäß §§ 11a bis 11d VersVG in einem für den Vertragsabschluss bzw. die Ver-

tragsänderung sowie die Leistungserbringung unerlässlichen Umfang. Eine solche Einwilligung ist durch diese Datenschutz-

hinweise nicht gedeckt und ist bei Bedarf gesondert einzuholen. 

2.5. Bevor UNIQA Ihre Daten für andere als in diesem Dokument dargestellte Zwecke verarbeitet, informieren wir Sie gesondert. 

3. An wen dürfen Ihre Daten weitergegeben werden bzw. von wem erhalten wir diese? 

3.1. Rückversicherer: Die von uns übernommenen Risiken versichern wir gegebenenfalls bei speziellen Versicherungsunternehmen 

(Rückversicherern). Dafür kann es notwendig sein, Ihre Vertrags- wie auch Schadensdaten gemäß § 11c Abs 1 Z 2 VersVG an 

diese zu schicken. Notwendig ist das, damit der Rückversicherer selbstständig das Risiko oder den Versicherungsfall einschätzen 

kann. Es ist auch möglich, dass uns der Rückversicherer aufgrund seiner besonderen Expertise bei der Bewertung von 

Verfahrensabläufen unterstützt. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn das für die Erfüllung Ihres Vertrages 

oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig und verhältnismäßig ist. 

3.2. Versicherungsvermittler: Falls der Abschluss Ihres Versicherungsverhältnisses mit UNIQA durch einen Agenten oder Makler 

erfolgt und/oder eine Agentur oder Makler Ihren Versicherungsvertrag bei UNIQA betreut, erhebt der Versicherungsvermittler Ihre 

personenbezogenen Daten und leitet uns diese zur Prüfung Ihres Versicherungsrisikos zum Abschluss bzw. der Erfüllung des 

jeweiligen Vertrags notwendigen Daten weiter. Ebenso übermitteln wir an den Vermittler Ihre personenbezogenen Daten in jenem 

Ausmaß als dies zu Ihrer Betreuung benötigt wird. 

3.3. Tilgungsträger Datenbank: Im Falle der Verwendung des Vertrages zur Kreditbesicherung werden Daten, die zum Zweck der 

Sicherstellung eines kontinuierlichen Informationsflusses über die Werthaltigkeit und ordnungsgemäße Bedienung des Til-

gungsträgers bei Kreditgewährung notwendig sind, an den Kreditgeber weitergegeben. 

3.4. Datenübermittlung innerhalb der UNIQA Unternehmensgruppe: Einzelne Datenverarbeitungen können wir an spezialisierte 

Bereiche oder Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitergeben. Das geschieht, damit UNIQA Ihre Kundendaten 

zentral verwalten kann. Eine Auflistung der Unternehmen, die zur UNIQA-Unternehmensgruppe gehören, finden Sie auf 

www.uniqagroup.com in dem aktuellen UNIQA Konzernbericht. 

3.5. Externe Dienstleister: Wir halten uns an gesetzliche und vertragliche Pflichten. Dazu arbeiten wir mit externen Dienstleistern 

(Auftragsverarbeitern) zusammen und übermitteln an diese Ihre personenbezogenen Daten im für die Leistungserbringung 

erforderlichen Umfang. Zu unseren Auftragsverarbeitern zählen insbesondere IT-Dienstleister, Dienstleister im Rahmen der 

Kundenbetreuung, Vertragsverwaltung und Schadensabwicklung, Marktforschungsinstitute, Werbeagenturen und 

Entsorgungsunternehmen, die datenschutzkonform unsere Geschäftsunterlagen entsorgen). 

 

3.6. Gerichte und Behörden: Es gibt auch gesetzliche Verpflichtungen, die UNIQA nur erfüllen kann, wenn wir Ihre personenbezogenen 

Daten an Behörden (wie Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden) oder Gerichte im erforderlichen 

Ausmaß übermitteln. 

3.7. Zentrales Informationssystem: Beim Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 

Wien, wird in der Personenversicherung ein Zentrales Informationssystem der Versicherungsunternehmen im berechtigten Interesse 

(Art. 6 (1) lit. f DSGVO) der teilnehmenden Versicherer und der Versichertengemeinschaft zur koordinierten Gewährleistung eines 

beitrags- und leistungsumfangangepassten Versicherungsschutzes betrieben. Der VVO agiert als Auftragsverarbeiter, die 

teilnehmenden Versicherungen als gemeinschaftlich zur Verarbeitung Verantwortliche. Dieses wird von uns in der Sparte der 

Lebensversicherung (inkl. Berufsunfähigkeitsversicherung), zur Prüfung von Versicherungsrisiken im Antrags- oder Leistungsfall 

genutzt. Wird ein Versicherungsantrag im Rahmen der Lebensversicherung abgelehnt, unter erschwerten Bedingungen 

angenommen, wird ein Versicherungsvertrag wegen vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung beendet oder wird eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen (versicherte Jahresrente > 9.000 Euro) so kann die versicherte/zu versichernde 

Person ab unterfertigter Antragstellung (ungeachtet einer allfälligen Antragsrückziehung) für längstens sieben Jahre im System 

erfasst werden. Erfasst werden: Name, Geburtsdatum, Art und Datum der Meldung (Neu-, Änderungs- oder Stornomeldung), 

Versicherungssparte, numerisch kodierter Meldefall, allfälliger Bestreitungsvermerk. Erfolgt ein Eintrag in das Zentrale 

Informationssystem der Versicherungsunternehmen, wird eine entsprechende Benachrichtigung vorgenommen. 

http://www.uniqagroup.com/
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Jedes teilnehmende Versicherungsunternehmen und damit auch UNIQA trägt hinsichtlich seiner Nutzung des Informationssystems 

Sorge, dass dabei die zur Anwendung gelangenden datenschutzrechtlichen Vorschriften wie auch die daten-schutzbehördlich zu 

diesem System erteilten Registrierungsauflagen eingehalten werden. Die im Informationssystem gespeicherten Daten werden 

gelöscht, sobald die im Informationssystem gespeicherten Daten nicht mehr für die in Punkt 3.7. dargestellten Zwecke gebraucht 

werden und keine weiteren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen greifen. Im Rahmen der Lebensversicherung werden die Daten nach 

Ablauf einer Frist von sieben Jahren automatisiert gelöscht. 

Ein bestehender Systemeintrag kann von den teilnehmenden Versicherungsunternehmen abgefragt werden und dazu führen, dass 

von der betreffenden Person unter Umständen weitere Informationen eingeholt werden müssen. Es kann Auskunft über die in dem 

Informationsverbund zur Person des Auskunftswerbers verarbeiteten Daten sowie die Berichtigung oder Löschung unrichtiger Daten 

verlangt und deren Verarbeitung in begründeten Einzelfällen widersprochen werden. In diesen Fällen ersuchen wir um 

Kontaktaufnahme unter info@uniqa.at. Weiter kann (gemäß DSGVO) Beschwerde an die Datenschutzbehörde erhoben und die 

Einschränkung der Verarbeitung der Daten bis zur Klärung deren Richtigkeit sowie die Übermittlung der Daten an Dritte beantragt 

werden. 

Die zur Person des Versicherten oder zu Versichernden im System gespeicherten Daten sind zur Erfüllung des Versicherungsvertrags 

erforderlich. Werden diese nicht bereitgestellt, so kann das Versicherungsverhältnis nicht begründet werden. 

3.8. Bonitätsauskünfte: UNIQA kann Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung an Unternehmen für 

Bonitätsauskünfte (wie Kreditschutzverband und CRIF GmbH) übermitteln und Informationen zu Ihrer Bonität von diesen abfragen 

3.9. Weitere Empfänger: Im Rahmen der Vertragsbeziehung und insbesondere in Zusammenhang mit unserer Leistungsverpflichtung, 

kann es – je nach Einzelfall – zu weiteren Übermittlungen Ihrer personenbezogenen Daten kommen (wie Ärzte, Krankenanstalten, 

Mitversicherer, Sachverständige, Gutachter, Rechtsanwälte, Interessensvertretungen, beteiligte Unternehmen im Rahmen der 

Schadensregulierung, Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Kapitalanlagegesellschaften, Post-, Botendienste und Logistikpartner, 

Gläubiger, im Falle einer Sicherstellung des Vertrags, Partnerunternehmen zur Unwetterwarnung, falls Sie diesen Service in Anspruch 

nehmen, Wirtschaftsprüfer). 

Eine Übersicht der Empfänger (Dritter wie auch von uns als Auftragsverarbeiter eingesetzten Dienstleister) finden Sie auf www. 

uniqa.at im Bereich „Datenschutz“. 

4. Dürfen Ihre Daten auch an ein anderes Land (auch außerhalb der EU) weitergeben werden? 

4.1. Ja, wenn diesem Drittland durch die Europäische Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 

geeignete Datenschutzgarantien vorhanden sind (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-

Standarddatenschutzklauseln). Detaillierte Information dazu und wie Sie eine Kopie der geeigneten Garantien erhalten können finden 

Sie auf www.uniqa.at im Bereich „Datenschutz“. Sie können sich auch gerne diese Informationen unter der oben genannten 

Kontaktadresse schicken lassen. 

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

5.1. Sobald UNIQA Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die oben dargestellten Zwecke braucht, löscht sie diese, sofern keine 

weiteren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen greifen. 

5.2. Die gesetzliche Verjährungsfrist liegt zwischen drei und dreißig Jahren. In dieser Zeit können Ansprüche gegen UNIQA geltend 

gemacht werden. Solange es je nach möglichem Anspruch und zur Ausübung unserer Rechtsansprüche notwendig ist, können wir 

Ihre dafür erforderlichen personenbezogenen Daten aufbewahren. 

5.3. Aufgrund unternehmensrechtlicher Vorgaben müssen Ihre Vertragsdaten nach Vertragsende für mindestens sieben Jahre gespeichert 

werden (§ 212 UGB). Daneben greifen auch besondere zehnjährige Aufbewahrungspflichten nach § 12 VersVG. 

5.4. Gesundheitsdaten, die nicht mehr für einen rechtlich zulässigen Zweck (wie Vertragserfüllung oder Abwehr von Rechtsansprüchen) 

benötigt werden, werden umgehend von uns gelöscht. Besonders trifft das Daten im Zusammenhang mit einem abgelehnten 

Versicherungsantrag oder wenn ein Versicherungsvertrag aus anderen Gründen nicht zustande kommt. 

6. Welche Rechte haben Sie? 

6.1. Wenn Sie möchten, dann geben wir Ihnen jederzeit Auskunft über alle Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten. 

Zusätzlich haben Sie auch in einigen Fällen ein Recht auf Datenportabilität und somit Herausgabe Ihrer uns bekannt gegebenen 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format. 

6.2. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung der Verarbeitung sowie Berichtigung und Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen. 

mailto:info@uniqa.at
http://www.uniqa.at/
http://www.uniqa.at/
http://www.uniqa.at/


 
Antrag Charterkautionsversicherung 
 
Dieses Formular lässt sich an Ihrem PC ausfüllen! 

 
 

 

 
 

6.3. In einigen oben genannten Fällen ist UNIQA durch Ihre Einwilligung berechtigt Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Die 

Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, bis dahin verarbeiten wir Ihre 

Daten rechtmäßig. 

6.4. Sie möchten sich beschweren? In diesem Fall können Sie sich an den unter Punkt 1.3. genannten Datenschutzbeauftragten 

wenden. Zusätzlich haben Sie eine Beschwerdemöglichkeit bei der Österreichischen Datenschutzbehörde: Österreichische 

Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien. 

7. Ihr Widerspruchsrecht 

Sie können als Betroffener jederzeit der Verwendung Ihrer Daten widersprechen, wenn die Verarbeitung Zwecken des 

Direktmarketings dient. 

Soweit wir Ihre Daten im Interesse von UNIQA oder einem Dritten verarbeiten, haben Sie zusätzlich das Recht jeder Zeit zu 

widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe dafür ergeben. 

 



Besondere Bedingungen 

für die Kasko-Versicherung von 

Wassersportfahrzeugen (HKVA KV 2021) 

 
§ 1 Versicherte Sachen 
§ 2 Gesetzliche Grundlagen 
§ 3 Geltung 
§ 4 Umfang der Versicherung 
§ 5 Ausschlüsse 
§ 6 Eignung des Bootsführers  
§ 7 Verschulden 
§ 8 Versicherungssumme, Versicherungswert,  

         Unterversicherung 
§ 9 Prämie 
§ 10 Anzeige von Gefahrumständen bei Vertragsabschluss 
§ 11 Gefahrerhöhung 
§ 12 Obliegenheiten im Schadenfall 
§ 13 Ersatzleistung 
§ 14 Selbstbehalt 
§ 15 Klagefrist 
§ 16 Kündigung 
§ 17 Vertragsdauer 
§ 18 Gerichtsstand 

§ 1 Versicherte Sachen 
Als versichert gelten das in der Police bezeichnete Wassersportfahrzeug, 
fest eingebaute nautische Instrumente sowie üblicherweise zum Betrieb des 
Fahrzeuges gehörende Gegenstände. 
Ausgeschlossen von der Versicherung sind Wert- und Schmucksachen, 
Pelze, Geld und geldweite Papiere, Dokumente, Lebens- und 
Genussmittel, nicht fest eingebaute Uhren sowie Kameras. 

§ 2 Gesetzliche Grundlagen 
Es finden die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VersVG) und der sonstigen deutschen Gesetze Anwendung. 

§ 3 Geltungsbereich 
Die Versicherung gilt innerhalb des vertraglich festgelegten 
geographischen Geltungsbereiches 
1. zu Wasser, 
2. während des Zuwasserlassens und des Anlandholens, 
3. während der Transporte einschließlich der Ladevorgänge sowie 
4. während des Aufenthaltes an Land. 

§ 4 Umfang der Versicherung 
Je nach gewählter Deckungsform und unbeschadet der Ausschlüsse 
gemäß § 5 gelten als versichert 
1. bei der Vollkaskoversicherung: 
Alle Gefahren, denen die versicherten Sachen während der Dauer der 
Versicherung ausgesetzt sind. Bei Verlust oder Beschädigung von 
Maschine oder Motor, Getriebe, Batterie, Lichtmaschine und Anlasser 
leistet der Versicherer nur Ersatz, wenn sie durch 

• Schiffsunfall (das ist ein plötzlich von außen kommendes Ereignis, das 
mit mechanischer Gewalt unmittelbar schädigend auf die versicherten 
Sachen einwirkt) 

• Sinken 
• Brand, Blitzschlag, Explosion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Erdbeben, Seebeben, vulkanische Ausbrüche oder sonstige 
Naturkatastrophen 

• Diebstahl oder Raub 
verursacht worden sind. 

 
2. bei der Teilkaskoversicherung: 

• Brand, Blitzschlag, Explosion 
• Erdbeben, Seebeben, vulkanische Ausbrüche oder sonstige 

Naturkatastrophen 
• Diebstahl des ganzen Fahrzeuges 
• Totalschaden infolge Transportmittelunfall während der 

Landtransporte 
Bei beiden Deckungsformen ersetzt der Versicherer weitere 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei Eintritt des Versicherungsfalles, soweit sie 
der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten halten 
durfte, sowie Kosten der Schadenfeststellung durch Dritte, soweit es sich 
um einen ersatzpflichtigen Schaden handelt, nicht jedoch sonstige 
Aufwendungen und Kosten. 
Durch behördliche Anordnung entstehende Wrackbeseitigungs- oder 
Bergekosten werden, sofern ein nach diesen Bedingungen 
ersatzpflichtiger Schaden vorliegt, insgesamt bis zu 50 % der 
Gesamtversicherungssumme, maximal jedoch mit EUR 20.000 ersetzt. 

§ 5 Ausschlüsse 
Unabhängig von der gewählten Deckungsform gelten als aus-  
geschlossen 
1. die Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges, kriegsähnlicher Ereignisse 

und die Gefahren, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
Verwendung oder dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen 
ergeben 

2. die Gefahren des Streiks, der Aussperrung-, des Aufruhrs, der 
Plünderung, politischer Gewalthandlungen oder sonstiger 
bürgerlicher Unruhen und der Sabotage 

3. die Gefahren der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger 
Eingriffe von hoher Hand 

4. die Gefahren der Kernenergie und der Radioaktivität 
5. die Gefahren der Veruntreuung 
6. diejenigen Gefahren, gegen welche die Sachen anderweitig versichert 

sind (z.B. Feuer); der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem 
Versicherer auf Verlangen alle ihm über die anderweitige Versicherung 
zur Verfügung stehenden Nachweise zu liefern. 

7. Schäden, die durch unzureichende Bemannung, mangelhafte 
Ausrüstung oder dadurch entstehen, dass sich das versicherte 
Fahrzeug in einem nicht see- bzw. fahrtüchtigen Zustand befindet. 

8. Schäden durch Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler an 
den unmittelbar betroffenen Teilen; jedoch sind Verlust oder 
Beschädigung der übrigen versicherten Sachen als unmittelbare Folge 
dieser Fehler im Umfang der gewählten Deckungsform versichert 

9. Schäden durch Bearbeitung, gewöhnliche Witterungseinflüsse sowie 
Rost, Oxydation, Korrosion, Kavitation, Osmose, Alterung, 
Abnützung, Fäulnis, Ungeziefer, Ratten, Mäuse und dergleichen 

10. Lack-, Kratz- und Schrammschäden 
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11. Schäden durch Verstöße gegen gesetzliche oder behördliche 
Vorschriften, gegen Anordnungen eines Beförderungsunternehmens, 
eines Lagerhalters oder einer Hafenverwaltung sowie Schäden durch 
behördliche oder gerichtliche Verfügung oder deren Vollstreckung 

12. Schäden durch mangelhafte Vertäuung bzw. Verankerung, 
unbemanntes Stillliegen vor offener Küste sowie mangelhafte 
Sicherung gegen Wegnahme 

13. Schäden durch mangelhafte Eignung des Transportmittels bzw. der 
Ladehilfsmittel 

14. Schäden während des Transportes, verursacht durch unsachgemäße 
Verladung bzw. Befestigung oder durch mangelhafte Sicherung 
gegen Wegnahme, sofern nicht vom Spediteur oder 
Beförderungsunternehmen durchgeführt 

15. Schäden durch Abhandenkommen, Verlieren, Überbordgehen sowie 
einfachen Diebstahl loser bzw. nicht gesicherter Sachen 

16. Schäden während der Verwendung des versicherten Fahrzeuges zu 
anderen als sportlichen oder Vergnügungszwecken, sowie soweit 
nichts anderes vereinbart wurde Schäden bei Überlassung an einen 
Dritten gegen Entgelt 

17. Wertminderung 
18. mittelbare Schäden aller Art 

§ 6 Eignung des Bootsführers 
Die Versicherung, gilt nur unter der Voraussetzung, dass das 
Wassersportfahrzeug, von einer genügend qualifizierten Person geführt 
wird. Die Qualifikation ist auf Verlangen des Versicherers nachzuweisen. Der 
Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bootsführer die erforderliche 
Schiffsführerberechtigung dem Versicherer vorweist. 

§ 7 Verschulden 
Führt der Versicherungsnehmer, der Bootsführer oder einer der Insassen 
des versicherten Fahrzeuges den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbei, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

§ 8 Versicherungssumme, Versicherungswert, 
Unterversicherung 

1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen 

2. Versicherungswert ist der Neuwert der versicherten Sachen zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung ohne Berücksichtigung 
von Rabatten oder Nachlässen; der Versicherungswert gilt als fixe 
Taxe gemäß § 57 VersVG. 

3. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
(Unterversicherung), ersetzt der Versicherer den Schaden nur nach 
dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert. 

§ 9 Prämie 
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste oder einmalige Prämie 

einschließlich der Versicherungssteuer gegen Aushändigung 
der Police zu bezahlen. 
Die Folgeprämien einschließlich der Versicherungssteuer sind 
unverzüglich bei Fälligkeit zu entrichten. 

2. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39 
und 39a VersVG. Die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs 
auf rückständige Folgeprämien kann nur innerhalb eines Jahres nach 
Ablauf der nach § 39 VersVG gesetzten Zahlungsfrist erfolgen. 

3. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode 
oder sonst vorzeitig aufgelöst, gebührt dem Versicherer die Prämie für 
die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht 
Sonderbestimmungen anderes vorsehen. 
Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen 
Wegfalls des Interesses, gebührt dem Versicherer die Prämie, die er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, in  

welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt. 
Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1 VersVG zurück, weil die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, kann er eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 

4.   Für die Zeit des Stillliegens des versicherten Wassersport-fahrzeuges 
erfolgt keine Prämienrückgabe. 

§ 10 Anzeige von Gefahrumständen bei Vertragsabschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bei Vertragsabschluss alle ihm bekannten 
Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem 
Versicherer anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer 
ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei 
schuldhafter Verletzung dieser Pflicht kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

§ 11 Gefahrerhöhung 
1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne 

Einwilligung des Versicherers keine Erhöhung der Gefahr 
vornehmen oder durch einen Dritten gestatten. 

2. Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass eine 
Erhöhung der Gefahr ohne sein Wissen oder ohne seinen Willen 
eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich darüber 
schriftlich Anzeige zu erstatten. Als Gefahrerhöhung gilt 
insbesondere die Überlassung des Fahrzeuges an Dritte gegen 
Entgelt. 

3. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Erhöhung der Gefahr ein, kann 
der Versicherer kündigen. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 
in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer außerdem nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch 
Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des 
Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr, die dem 
Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

§ 12 Obliegenheiten im Schadenfall 
1.  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, für die Abwendung und 

Minderung eines Schadens zu sorgen und, wenn die Umstände es 
gestatten, die Weisungen des Versicherers einzuholen und zu 
befolgen. Er hat dem Versicherer jeden Schaden unverzüglich 
anzuzeigen. 

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer vor Beginn der 
Wiederinstandsetzung Gelegenheit zur Besichtigung und Feststellung 
des Schadens zu geben. Er hat über Verlangen dem Versicherer jede 
Auskunft zu erteilen und alle Belege zur Verfügung zu stellen, die für die 
Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich sind. 

3. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer zum Scha-
dennachweis insbesondere folgende Unterlagen zu beschaffen: 
a) in jedem Fall: 

- Protokoll über Hergang, Ursache und Ausmaß des 
 Schadens 

-  Namen, Anschriften von allfälligen Beteiligten und Zeugen 
-  Anschrift, Aktenzeichen der aufnehmenden 

 Sicherheitsdienststelle bzw. Hafenverwaltung 
-  Wertnachweise (z. B. Originalrechnungen) 
- Bezifferung des Schadens 

b) bei Transportschäden: 
- Beförderungspapiere (Originalfrachtbriefe, Ladescheine 

 und dergleichen) 
- schriftliche Abtretungserklärung des aus dem 

 Beförderungsvertrag Berechtigten an den Versicherer 
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- schriftliche Haftbarmachung des Transportunternehmens, in 
dessen Gewahrsam sich die versicherten Sachen bei Eintritt 
des Versicherungsfalles befunden haben. 

4. Der Versicherungsnehmer hat Schäden durch Brand, Explosion, 
Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Raub unverzüglich der nächsten 
Sicherheitsdienststelle bzw. der zuständigen Hafenverwaltung unter 
Angabe der beschädigten bzw. gestohlenen Sachen anzuzeigen. 

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine in diesen Bedingungen oder in 
der Police festgelegte Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere §§ 6 und 62 VersVG) 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

6. Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt (§ 67 VersVG). 
Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder 
ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, wird der Ver-
sicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch 
oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 

§ 13 Ersatzleistung 
1. Totalschaden 

Gehen die versicherten Sachen total verloren oder werden sie dem 
Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiedererlangung entzogen 
oder sind sie in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit zerstört, hat der 
Versicherungsnehmer Anspruch auf den auf sie entfallenden Teil des 
Versicherungswertes abzüglich des Wertes geretteter, verwertbarer 
Sachen (Restwert). 
Bei bis zu 5 Jahren alten versicherten Sachen erfolgt kein Abzug „neu 
für alt"; darüber hinaus verringert sich die Ersatzleistung pro Jahr 
bei Motorbooten um jeweils 5%, 
bei Segelbooten um jeweils 3% 
der Gesamtversicherungssumme, gerechnet ab dem Baujahr. 
Für Segel, Persenninge und Taue, die älter als 5 Jahre sind, sowie für 
Anstriche älter als 6 Monate wird kein Ersatz geleistet. 
Den Nachweis des Alters hat der Versicherungsnehmer in geeigneter 
Form (z. B. Rechnungen) zu erbringen. 

2. Teilschaden 
Werden versicherte Sachen beschädigt, ersetzt der Versicherer die 
zum Zeitpunkt des Schadeneintrittes notwendigen Kosten für deren 
Wiederherstellung, jedoch nur bis zur Höhe der Ersatzleistung nach 
Totalschaden unter Berücksichtigung der Bestimmungen in Punkt 1. 
Abzüge „neu für alt" werden bei Reparaturen nicht vorge-
nommen. 

3. Der Versicherer ist nicht verpflichtet, die beschädigten ver-
sicherten Sachen oder Teile dieser zu übernehmen. 

4. Die Fälligkeit der Leistungen des Versicherers bestimmt sich 
nach § 11 VersVG. 

Wenn eine behördliche Untersuchung gegen den Versicherungsnehmer, 
den Bootsführer oder einen der Insassen des versicherten Fahrzeuges aus 
Anlass des Schadenfalles eingeleitet ist, kann der Versicherer die Zahlung 
bis zum Abschluss der Untersuchung verweigern. 

§ 14 Selbstbehalt 
Es gilt der in der Police vereinbarte Selbstbehalt. 

§ 15 Klagefrist 
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend 
gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter 
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich 
abgelehnt hat. Die Frist ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über 
den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer 
ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung 
des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 16 Kündigung 
Im Schadenfall sind beide Vertragspartner berechtigt, spätestens einen 
Monat nach Anerkennung oder Ablehnung des Schadens den Vertrag 
schriftlich zu kündigen. 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 
Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

§ 17 Vertragsdauer 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, verlängern sich Versicherungsverträge 
von ein- oder mehrjähriger Dauer um jeweils ein Jahr und weiter von Jahr 
zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf 
von einem der beiden Vertragspartner schriftlich gekündigt werden. 
 
§ 18 Gerichtsstand 
Für Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag sind die Gerichte des 
Ortes, an dem der Versicherer - bei mehreren Versicherern der in der 
Police als führend bezeichnete Versicherer - in Deutschland seinen Sitz 
(Hauptniederlassung) hat, zuständig. 
Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes, dann kann er Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag auch bei den Gerichten geltend machen, in deren 
Sprengel er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat. 
 
§ 19 Widerruf 
Das Widerrufsrecht beträgt 14 Tage. Sollte dieser Zeitraum zwischen 
Vertragsabschluss und Vertragsbeginn unterschritten werden, so endet 
das Widerrufsrecht automatisch mit dem im Antrag genannten Datum des 
Beginns des Vertrages. Ab dem ersten Tag des Versicherungsschutzes 
ist die volle Einmalprämie sofort fällig. 

Sanktionsklausel 

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen — (Rück-)Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 

Vertragsparteien anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 

(UN), der Europäischen Union (EU) oder der nationalen Gesetzgebung entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos. die durch die Vereinigten Staaten von Amerika oder andere 

Länder erlassen werden, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union (EU) oder lokale Rechtsvorschriften 

entgegenstehen. 
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A n h a n g  
Auszüge aus dem Versicherungsvertragsgesetz 

§6 
1. Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit die 

vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber 
zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei 
sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer 
kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine 
unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb 
eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen. 

1a.  Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versi-
cherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und 
Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit 
außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter 
der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie 
zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen 
bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die 
Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt 
Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
worden ist. 

2. Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum 
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer 
Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber unabhängig, von 
der Anwendbarkeit des Abs. 1 a zu erfüllen ist, so kann sich der 
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn 
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

3. Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit 
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte 
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem 
Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen 
oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, 
so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

4. Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer 
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 
Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer 
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem 
Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen 
ausgefolgt worden sind oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt 
worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

 

§11 
1. Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur 

Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung 
des Versicherers nötigen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch 
unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine 
Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die 
Erhebungen noch nicht beendet werden konnten, und der Versicherer 
diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

2. Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige 
des Versicherungsfalles nicht beendet, so kann der 
Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung 
Abschlagszahlungen in der Höhe des Betrages verlangen, den der 
Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat. 

3. Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der 
Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
gehindert ist. 

4. Eine Vereinbarung, durch Welche der Versicherer von der 
Verpflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befreit wird, ist unwirksam. 

§ 38 
1. Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach 

dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der 
Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt vom 
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf 
die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 

2. Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht 
gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

3. Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den 
Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

4. Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der 
Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 
1.  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der 

Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur 
Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen 
Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 
und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, 
ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 
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2. Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der 
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 
Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der 
rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

3. Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versi-
cherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die 
Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug 
ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn 
der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der 
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der 
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall 
bereits eingetreten ist. 

4. Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 
1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a 
Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der 
Jahresprämie, höchstens aber mit EUR 60,- im Verzug, so tritt eine im § 38 
oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 62 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des 

Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des 
Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, 
solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und 
haben diese entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der 
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu 
handeln. 

2.   Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtung verletzt, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass 
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur 
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei 
gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen nicht geringer gewesen wäre. 

§ 67 
1. Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen 

einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen 
Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches 
dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht 
insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz 
erlangen können. 

2. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der 
Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden 
vorsätzlich verursacht hat. 
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